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SÜD-HANSA GmbH & Co .  KG  

 

A l lgeme ine  E inkau fsbed ingungen  (AEB)  

 

 
 

 

§ 1 Al lgemeine Best immungen  

 

1.1 Die folgenden Einkaufsbedingungen (AEB)  gelten für  sämtl iche 

Bestel lungen und Aufträge der Süd-Hansa GmbH & Co. KG ( im 

Folgenden: „Süd -Hansa“)  ausschl ießl ich,  es sei denn, es ist  

ausdrückl ich etwas anderes vereinbart .  Bedingungen des 

Auf tragnehmers ( im Folgenden: „Lieferant“) ,  dessen Al lgemeine  

Geschäftsbedingungen oder Auf tragsbestät igungen wird h iermit 

ausdrückl ich widersprochen.  Solche Bedingungen des 

Lieferanten werden nur dann und insoweit  Vertragsbestandtei l ,  

als die Süd-Hansa ihrer Geltung im Einzelfal l  schr i f t l ich 

zugest immt hat.  Die vorbehal t lose Annahme von 

Auf tragsbestät igungen oder Lieferungen bedeutet ,  auch für  den 

Fal l  der Kenntnis entgegenstehende r oder von d iesen AEB 

abweichender Bedingungen des Lieferanten, keine Aner kenntnis  

derart iger Bedingungen. 

  

1.2 Mit  erstmaliger Lieferung bzw. Leistung zu den vor l iegenden 

AEB, erkennt der Lieferant deren ausschl ießl iche Geltung auch 

für  sämtl iche weitere Bes tel lungen und Auf träge der Süd-Hansa 

an.  Die jeweils aktuel le Fassung der AEB kann  unter www.sued-

hansa.de/agb eingesehen und heruntergeladen werden .  

 

1.3 Die Süd-Hansa ist  nur  an schr i f t l ich ertei l te Auf träge gebunden. 

Nebenabreden oder mündliche Vereinbarungen sind für  die Süd -

Hansa nur verb indl ich,  wenn diese schr i f t l ich bestät ig t  wurden.  

Gleiches g i l t  für die Änderung oder Ergänzung von Verträgen.  

 

1.4 Der Lieferant zeigt  gegebenenfal ls  zur Ausführung des 

Auf trages  erforder l iche Änderungen des Lieferungs - bzw.  

Leistungsumfangs, unverzügl ich schr i f t l ich an.  Diese 

Änderungen bedürfen der schr i f t l ichen Genehmigung der Süd -

Hansa.  

 

1.5 Die vor l iegenden AEB gelten nur,  wenn der L ieferant 

Unternehmer im Sinne des § 14 BGB,  eine jur ist ische Person 

des öf fent l ichen Rechts oder ein öf fent l ich -recht l iches 

Sondervermögen ist .  

http://www.sued-hansa.de/agb
http://www.sued-hansa.de/agb
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1.6 Hinweise auf  die Geltung gesetzl icher Regelungen haben 

ledig l ich k larstel lende Bedeutung. Auch ohne e ine derart ige 

Klarstel lung gelten die einschlägigen g esetzl ichen 

Best immungen, sofern diese nicht  durch die vor l iegenden AEB 

abgeändert  oder ausgeschlossen werden.   

 

 

§ 2 Vertragsschluss 

 

2.1 Der Lieferant hat  Bestel lungen bzw. Aufträge spätestens eine 

Woche nach deren Zugang schr if t l ich zu bestät igen, sofern nicht  

etwas anderes ausdrückl ich vereinbart  wurde. Eine verspätete 

oder von der Bestel lung oder dem Auf trag der Süd -Hansa 

abweichende Bestät igung bedarf  der gesonderten schr i f t l ichen 

Annahme der Süd-Hansa.  

  

2.2 Liegt  eine schr i f t l iche Bestät igung im Sinne des § 2.1 nicht  vor,  

und führt  der Lieferant die Lieferung bzw.  Leistung g leichwohl  

aus,  so nimmt die Süd-Hansa die Lieferung bzw. Leistung  nur zu 

den in der jeweil igen Bestel lung oder  im jewei l igen Auftrag 

enthaltenen Bedingungen an.  

 

   

 

§ 3 Lieferung, Versand und Erfül lungsort  

 

3.1 Dem Lieferanten obl iegt  grundsätzl ich eine Br ingschuld.  Soweit  

nicht  ausdrückl ich etwas anders vereinbart  wurde, haben 

sämtl iche L ieferungen f rei  abgeladen an die Versandanschr i f t  zu 

erfolgen.  Die Versandanschr i f t  ist  g leichzeit ig  Erfül lungsort .   

  

3.2 Dem Lieferschein,  welcher jeder Lieferung beizufügen ist ,  muss 

die jeweil ige Bestel lnummer sowie Projektnummer  der Süd-

Hansa enthalten sowie Auskunft  über den Inhalt  der Lieferung 

geben. 

 

3.3 Dem Lieferanten obl iegt  es,  sämtl iche für  den Transport nach 

dem Erfül lungsort  erforder l ichen Verpackungen und/oder Mit tel  

unverzüg l ich nach der Lieferung zurückzunehmen. Sofern der 

Lieferant diese Pf l icht  ver letzt ,  ist  d ie Süd -Hansa berecht igt ,  

diese auf  Kosten des Lieferanten zu entsorgen bzw.  von e inem 

qual i f izier ten Dr i t tunternehmen  entsorgen zu lassen.  

 

 

§ 4 Liefertermine und Lieferfristen 
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4.1 Die in den Bestel lungen oder Aufträgen genannten Liefertermine 

oder Lieferf r isten sind verbindl ich.  Für die Einhaltung des 

jeweil igen Liefertermins bzw. der jewei l igen Lieferf r ist  kommt es 

maßgeblich auf  den Eingang des mangelf reien Liefe rguts am 

Erfül lungsort  gemäß § 3 .1 der vor l iegenden AEB an. Sofern 

Werkvertragsrecht Anwendung f indet,  kommt es diesbezügl ich 

auf  die Abnahme des Gewerkes durch einen dazu berecht igten 

Vertreter der Süd-Hansa an.  Für die Abnahme gi l t  § 6.3 der 

vor l iegenden AEB.  

  

4.2 Der Lieferant hat die Süd-Hansa unverzügl ich zu informieren, 

fal ls er  die vereinbarte Lieferf r ist  bzw. den vereinbarten 

Liefertermin nicht  einhalten kann. Die Benachr icht igung hat 

unter Angabe der Gründe, der zu erwartenden Auswirkungen 

sowie unter Angabe eines neuen Liefertermins zu erfolgen.  

 

Diese Unterr ichtung entbindet den Lieferanten nicht  von seinen 

vertragl ichen Lieferverpf l ichtungen.  

 

4.3 Vorzeit ige Lieferungen sowie Mehr -  oder Tei l l ieferungen 

bedürfen der vorher igen schr i f t l ichen Genehmigung der Süd -

Hansa. Etwaig anfal lende Mehrkosten sind,  soweit  nichts 

anderes ausdrückl ich vereinbart  wurde, in der vertragl ich 

vereinbarten Vergütung enthalten.   

 

 

§ 5 Preise 

 

5.1 Die in  den Auf trägen bzw. Bestel lungen ausgewiesenen Preise 

sind Festpreise.  Diese Preise enthalten insbesondere sämtl iche 

Kosten für  Fracht und Verpackung. Ansprüche des Lieferanten 

aufgrund von Mehrl ieferungen bzw. Mehr leistungen, können von 

diesem nur geltend gemacht werden,  wen n und soweit  der  

jeweil igen Mehr l ieferung bzw. Mehr le istung durch die Süd -Hansa 

im Vorfeld durch schr i f t l iche Vereinbarung und Beauf tragung 

zugest immt wurde. In al len anderen Fäl len sind 

Nachforderungen über die in den Auf trägen bzw. Bestel lungen 

ausgewiesen Preise hinaus ausgeschlossen.  

  

5.2 Sämtl iche Preise verstehen sich exk lusive der  gesetzl ichen 

Umsatzsteuer,  auch dann wenn diese vom Lieferanten nicht  

gesondert  ausgewiesen ist .  Das Gleiche g i l t  für  durch den 

Lieferanten etwaig zu erbr ingende Nebenleistung en.  

  

5.3 Sofern nichts Gegentei l iges ausdrückl ich vereinbart  wurde, wird 

für  die Erstel lung von Angeboten oder Kostenvoranschlägen 

keine Vergütung gezahlt .   
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§ 6 Gefahrübergang, Eigentumsrecht , Abnahme vom Werkleistungen 

und Annahmeverzug 

 

6.1 Bei einfacher Lieferung geht die Gefahr mit  dem Übergabe  des 

Lieferguts am Erfül lungsort  gemäß § 3.1 der vor l iegenden AEB 

auf  die Süd-Hansa über.  Soweit  Werkvertragsrecht zur  

Anwendung kommt ,  geht die Gefahr mit Abnahme über.   

  

6.2 Die Übereignung hat mit  Übergabe der Lief erung an die Süd-

Hansa unbedingt und ohne Rücksicht  auf  die Zahlung des 

Kaufpreises zu erfolgen. Sofern die Süd -Hansa im Einzelfal l  

ausdrückl ich ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot 

des Lieferanten auf Übereignung an, er l ischt  der 

Eigentumsvorbehalt  des L ieferanten spätestens mit  der 

Kaufpreiszahlung. Jeder ver längerte oder erweiter te 

Eigentumsvorbehalt  des Lieferanten ist  ausgeschlossen.  

 

6.3 Die Abnahme von Werk leistungen f indet nach Fert igstel lung des 

Gewerkes stat t .  Sie erfolgt förmlich durch d ie Süd-Hansa durch 

Gegenzeichnung eines Abnahmeprotokol ls.  Der L ieferant hat  die 

Süd-Hansa rechtzei t ig  schr if t l ich zur Abnahme auf zufordern,  

soweit  eine Leistung vor l iegt ,  welche durch weitere Ausführung 

zu e inem späteren Zeitpunkt nicht  überprüf t  oder unt ersucht 

werden kann. Eine Abnahmef ikt ion durch Schweigen seitens der 

Süd-Hansa auf  ein Abnahmeersuchen des Lieferanten, durch 

Zahlung oder durch tatsächl iche Ingebrauchnahme ist  

ausgeschlossen.  

 

6.4 Behördl ich vorgeschr iebene Abnahmen, insbesondere Abnahmen 

durch anerkannte Sachverständige,  hat  der Lieferant,  vor der 

Abnahme der W erkleistung durch die Süd -Hansa, auf  eigene 

Kosten zu veranlassen, es sei denn diese Leistung ist  

ausdrückl ich vom Leistungsumfang ausgenommen Amtl iche 

Beschein igungen über die Mängel f reiheit  und etwaige 

behördl iche Abnahmen sind der Süd -Hansa rechtzeit ig  vor der  

Abnahme zuzule iten.  

 

6.5 Für den Eintr i t t  des Annahmeverzuges der Süd -Hansa gelten die 

gesetzl ichen Vorschr i f ten.  Der L ieferant muss seine Leistung der 

Süd-Hansa aber auch dann ausdrückl ich anbieten,  wenn für  eine 

Handlung oder Mitwirkung der Süd -Hansa eine best immte oder 

best immbare Kalenderzeit  vereinbart  wurde. Sofern die Süd -

Hansa in Annahmeverzug gerät,  kann der Liefe rant nach den 

gesetzl ichen Vorschr i f ten Ersatz seiner Mehraufwendungen 

ver langen.     
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§ 7 Rechnungsstel lung und Zahlungsbedingungen  

 

7.1 Die Rechnungen sind durch den Lieferanten unter Angabe der 

Bestel lnummer und Projektnummer unverzügl ich nach Versand 

zu erstel len.  Sofern an Baustel len der Süd -Hansa gel iefer t  wird,  

s ind die Rechnungen für  jede Baustel le getrennt aufzustel len .  

 

Die jewei l ige gesetzl iche Umsatzsteuer ist  gesondert 

auszuweisen.  

 

7.2 Sämtl iche Zahlungen der Süd-Hansa erfolgen vorbehal t l ich 

mangelf reier  und ordnungsgemäßer Lieferung  bzw. Leistung 

sowie preis l icher und rechner ischer Richt igkeit .  

 

Sofern eine der Lieferung bzw. Leistung ein 

gewährle istungspf l icht iger Mangel anhaftet ,  ist  die Süd -Hansa 

berecht igt ,  die Zahlung bis zur Höhe des Dreifachen des für  die 

Beseit igung des Mangels erforder l ichen Betrages 

zurückzubehalten.   

  

7.3 Nach Übergabe der Lieferung oder Leistung bzw . nach Abnahme 

sowie nach Zugang  al ler  vertragl ich vereinbarten Unter lagen und 

einer prüf fähigen Rechnung, leistet  die Süd-Hansa innerhalb von  

14 Tagen mit  3  % Skonto oder nach 30 Tagen ohne Abzug, es 

sei denn es wurden individuel le Zahlungskondit ionen vereinbart .  

Sofern der Rechnung widersprochen bzw. d ie Rechnung 

zurückgegeben wird und die Süd -Hansa die Gründe nicht  zu 

vertreten hat,  beginnt  die Zahlungsfr ist  nicht  vor Zugang der 

ber icht ig ten Rechnung.  

  

7.4 Bei Annahme einer verf rühten Lieferung bzw. Leistung beginnt  

die in § 7.3 der vor l iegenden AEB bezeichnete Fr ist  f rühestens  

mit  dem vereinbarten Liefertermin.   

  

7.5 Für den Regelfal l  der Bezahlung durch Überweisung oder 

Scheck,  ist  die in  § 7 .3 der vor l iegenden AEB bezeichnete 

Zahlungsf r ist  rechtzeit ig  erfül l t ,  wenn der entsprechende 

Überweisungsauftrag von der Süd -Hansa eingereicht  bzw.  der 

entsprechende Scheck  an den Lieferanten versandt wurde.  

 

7.6 Zahlungen der Süd-Hansa sowie Inbetr iebnahme oder Nutzung 

der Lieferung bzw. Leistung stel l t  kein Anerkenntnis der  

Lieferung bzw. Leistung  als vertragsgemäß dar.  
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7.7 Die Süd-Hansa schuldet  keine Fäl l igkeitszinsen. Der 

Verzugszins beträgt fünf  Prozentpunkte über dem jeweil igen 

Basiszinssatz per annum. Für den Verzugseintr i t t  der Süd -Hansa 

gelten die gesetzl ichen Vorschr i f ten. In jedem Fal l  ist  jedoch 

eine schr i f t l iche Mahnung des Lieferanten erforder l ich.   

 

 

§ 8 Gegenforderungen, Aufrechnung und Abtretung 

  

8.1 Der Lieferant erk lärt  s ich damit  einverstanden, dass die Süd -

Hansa in jedem Fal l  mit  ihren Forderung gegen Forderungen des 

Lieferanten, g leich auf  welchem Rechtsgrund diese beruhen, 

auf rechnen darf .  Dies g i l t  auch dann wenn die jeweil igen 

gegenseit igen Forderungen sich hins icht l ich Ihrer Fäl l igkeit  

unterscheiden. Ist  dies der  Fal l ,  werden die Forderungen der 

Süd-Hansa insoweit  spätestens mit  den Verbindl ichkeiten der 

Süd-Hansa fäl l ig  und mit  Wertstel lung abgerechnet.  

  

8.2 Der Lieferant erk lärt  s ich damit  einverstanden, dass die Süd -

Hansa mit  ihren unbestr i t tenen oder rechtskräf t ig festgestel l ten 

Forderungen gegen sämtl iche Forderungen des Lieferanten 

auf rechnen darf ,  welche dem Lieferante n, g leich aus welchem 

Rechtsgrund, gegen die Süd-Hansa zustehen.  

 

8.3 Der Lieferant erk lär t  s ich weiterhin damit  einverstanden, dass 

die Süd-Hansa gegen Forderungen des Lieferanten auch mit 

unbestr i t tenen oder  rechtskräf t ig  festgestel l ten Forderungen 

auf rechnen darf ,  die der Süd-Hansa gegen ein Unternehmen, 

welches dem gleichen Konzern wie der Lieferant angehört  

zustehen.   

 

8.4 Der Lieferant kann ausschl ießl ich mit  unbestr i t tenen und 

rechtskräf t ig  festgestel l ten Forderungen auf rechnen.  Der 

Lieferant kann auch nur in diesem Fal l  ein 

Zurückbehaltungsrecht geltend machen.   

 

8.5 Die Abtretung von Forderungen gegen die Süd -Hansa sowie die 

sonst ige Übertragung von Rechten und Pf l ichten des Lieferanten 

an Dr i t te ist  ausgeschlossen. § 354a HGB bleibt  unberührt .  

 

 

§ 9 Gewährleistung 

 

9.1 Die Mängelansprüche r ichten s ich grundsätzl ich nach den 

gesetzl ichen Best immungen, es sei denn im Folgenden ist  

abweichendes geregelt .  
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9.2 Der Süd-Hansa ist  die Lieferung bzw. Leistung durch den 

Lieferanten f rei  von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

Dem Lieferanten obl iegt  es,  dass sämtl iche L ieferungen bzw. 

durch ihn erbrachten Leistungen zum Zeitpunkt der 

Leistungserbr ingung bzw. L ieferung dem aktuel len Stand der  

Technik ,  den jeweils anzuwendenden Rechtsnormen sowie den 

Vorschr i f ten,  Best immungen und Richt l in ien der Behörden, 

Berufsgenossenschaften sowie der Fachverbände genügen. 

Bevorstehende Änderungen müssen dem Lieferanten bekannt 

sein und berücksicht igt  werden . Vorstehendes g i l t  insbesondere 

in Bezug auf  die in der Europäischen Un ion, in  der 

Bundesrepubl ik  Deutschland, im Freistaat  Bayern sowie am Sitz 

des Lieferanten geltenden Umweltschutzbest immungen.  

Bevorstehende und bekannte  Änderung der  jewei l igen 

Vorschr i f ten sind der Süd-Hansa schr i f t l ich mitzutei len.  

 

9.3 Abweichend von § 442 Abs.1 S.2 BGB stehen der Süd-Hansa 

Mängelansprüche auch dann uneingeschränkt  zu,  wenn der 

Mangel bei Vertragsschluss infolge grober Fahr lässigkeit  

unerkannt gebl ieben ist .  

  

9.4 Ist  das Liefergut bzw. die Leistung des Lieferanten mangelhaf t,  

so kann die Süd-Hansa nach ihrer Wahl die Beseit igung des 

Mangels oder die L ieferung  bzw. Herste l lung  eines mangelf reien 

Ersatzes ver langen. Der Lieferant hat  sämtl iche für die 

Mängelbeseit igung bzw. d ie Ersatzl ieferung erforderl ichen 

Aufwendungen zu t ragen. Der Süd -Hansa ble ibt  es 

unbenommen, darüber hinaus Schadenersatz zu ver langen .  

  

9.5 Der Lieferant stel l t  die Süd-Hansa auf  erstes Anfordern von 

al len Ansprüchen frei ,  welche Dr i t te,  g leich aus welchem 

Rechtsgrund, aufgrund eines Sach - oder Rechtsmangels  oder  

eines sonst igen Fehlers jegl icher Art ,  eines durch den 

Lieferanten gel ieferten Produktes gegen die Süd -Hansa geltend 

machen. Zusätzl ich hat  der Lieferant der Süd -Hansa die 

notwendigen Kosten einer d iesbezügl ichen Rechtsverfolgung zu 

erstat ten.  

  

9.6 Der Lieferant t r i t t  sämtl iche ihm zustehende 

Gewähr leistungsansprüche gegen seinen Vor l ieferanten an die 

Süd-Hansa ab. Die Süd-Hansa nimmt die Abtretung an. Der 

Lieferant ist bis auf  W iderruf  durch die Süd -Hansa verpf l ichtet ,  

die Gewährle i tungsrechte für  d ie Süd-Hansa wahrzunehmen.  

 

9.7 Die L ieferung bzw. Leistung des Lieferanten wird nach Eingang 

am Erfül lungsort  durch die Süd-Hansa auf  of fenkundige Mängel  

geprüf t.  Im Beanstandungsfal l  können durch die Prüfung  

entstandene Kosten auf  den Lieferanten abgewälzt  werden.  
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Für jegl iche Art  von Mängeln beträgt  die Rügefr ist  14 Tage. Die 

Fr ist  beginnt ,  sobald der Mangel erkannt wurde. Der Lieferant 

verzichtet  hinsicht l ich verdeckter Mängel,  während der 

Gewähr leistungsf r ist auf  die Einwendung der verspäteten 

Anzeige.  

 

 

§ 10 Verjährung 

 

10.1 Soweit  im Folgenden nichts Abweichendes geregelt  ist ,  

ver jähren Ansprüche nach den gesetzl ichen Vorschr i f ten.  

  

10.2 In Abweichung zu § 438 Abs. 1 Nr.  3 BGB beträgt  die a l lgemeine 

Ver jährungsfr ist  für  Mängelansprüche 36 Monate (3 Jahre).  Der 

Fr ist lauf  beginnt  Gefahrübergang gemäß § 6.1 der vor l iegenden 

AEB. Die 36-monat ige Ver jährungsf r ist g i l t  entsprechend auch 

für  Ansprüche aus Rechtsmängeln.  Die gesetzl iche 

Ver jährungsfr ist  für  dingl iche Herausgabeansprüche Dr it ter 

gemäß § 438 Abs. 1 Nr.  1 l i t .  a) bleibt  unberührt .   

 

10.3 Der Fr ist lauf  wird durch eine Mängelanzeige der Süd -Hansa 

gehemmt. In diesem Fal l  beginnt  die Fr isthemmung mit dem 

Zeitpunkt der Absendung der Mängelanzeige durch die Süd -  

Hansa und endet mit  der Annahme der mangelf reien Lieferung 

bzw. der mangelf reien Leistung durch die Süd-Hansa.  

 

Die vorstehend genannte Gewährleistungsf r ist von 36 Monaten 

beginnt  für  einen nachgebesserten, ersatzhalber gel ie fer ten 

oder wiederholten Tei l  der Lieferung bzw. Leistung erneut zu 

laufen.  Dies g i l t  nicht  für  den Fal l ,  dass sic h der Lieferant bei 

der Nacherfül lung ausdrückl ich und zut ref fend vorbehalten hat,  

dass die Nacherfül lung ledig l ich kulanzhalber,  zur Vermeidung 

von Streit igkeiten oder im Interesse des Fortbestands der 

Geschäftsbeziehung erfolgt.   

 

10.4 Die Ver jährungsfr isten des Kaufrechts,  ink lusive der  

vorstehenden Ver jährungsver längerung, gelten,  im gesetzl ichen 

Umfang für  al le vertragl ichen Mängelansprüche. Stehen der 

Süd-Hansa aufgrund eines Mangels auch außervertragl iche 

Schadensersatzansprüche zu,  g i l t  hierfür  die regel mäßige 

gesetzl iche Ver jährung gemäß §§ 195,199 BGB, sofern nicht  die 

Anwendung der Verjährungsfr isten des Kaufrechts im Einzelfal l  

zu einer längeren Ver jährungsfr ist  führt .    

 

 

§ 11 Schadenersatz,  Verzug 
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11.1 Sofern der Lieferant vertragl ich geschuldete Pf l ichten ver letzt ,  

kann die Süd-Hansa 5 % des Auf tragswertes als Schadenersatz 

ver langen.  Die Süd-Hansa behält  s ich die Geltendmachung 

eines darüber hinausgehenden Schaden vor.  

  

11.2 Fal ls der Lieferant eine bestät ig te Lieferung bzw. Leistung nic ht  

oder nicht  innerhalb der vereinbarten L ieferzeit  oder kommt er in  

Verzug, so best immten sich die Rechte der Süd -Hansa, 

insbesondere auf  Rücktr i t t  und Schadenersatz ,  nach den 

gesetzl ichen Vorschr i f ten . Die Regelung in § 11.3 der 

vor l iegenden AEB bleibt  hiervon unberü hrt .  

 

11.3 Ist  der Lieferant in Verzug, so ist  die Süd -Hansa berecht igt  vom 

Lieferanten eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 50,00 pro 

Kundenrückstand und je sich im Rückstand bef indl ichen Art ikel  

zu ver langen. Der Lieferant verzichtet  insoweit  auf  die Einrede 

des Fortsetzungszusammenhangs .  Die Süd-Hansa ist  berecht igt ,  

die Vertragsstrafe neben der Erfül lung und als Mindestbetrag 

eines vom Lieferanten nach den gesetzl ichen Vorschr i f ten 

geschuldeten Schadenersatzes zu ver langen. Die 

Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt  

der Süd-Hansa unbenommen. Sofern die Süd -Hansa die 

verspätete Lieferung bzw. Leistung annimmt,  so wird die 

Vertragsstrafe spätestens mit  der Schlusszahlung geltend 

gemacht.  

 

11.4 Der Liefer -  bzw. Leistungsanspruch der Süd-Hansa wird erst 

ausgeschlossen, wenn der Lieferant auf  Ver langen der Süd -

Hansa vol lumfängl ich Schadenersatz stat t  der Leistung erbracht 

hat .  Eine Annahme der verspäteten L ieferung bzw. Leistung 

durch die Süd-Hansa stel l t  keinen Verzicht  auf  

Schadenersatzansprüche oder die Vertragsstrafe dar.    

 

 

§ 12 Haftung 

 

Der Lieferant haf tet  im Rahmen der gesetzl ichen Best immungen.  

 

 

§ 13 Schutzrechte 

 

Der Lieferant versichert ,  dass dem best immungsgemäßen 

Gebrauch der Lieferung bzw. Leistung keiner lei  Schutzrechte 

Dr i t ter  entgegenstehen bzw. Schutzrechte Dr i t ter  nicht  ver letzt  

werden. Soweit  die Süd-Hansa von Dr i t ten wegen einer möglichen 

Rechtsver letzung in Anspruch genommen wird,  ste l l t  der Lieferant 

die Süd-Hansa hiervon sowie von jegl icher hiermit  in 

Zusammenhang stehender Leistung f rei .    
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§ 14 Verarbeitung und Verwendung von beigestel l tem Material ,  

Eigentumsverhältnisse 

 

14.1 Soweit  der Lieferant von der Süd-Hansa beigestel l tes Mater ial  

verarbeitet ,  vermischt oder verbindet ,  so erfolgt  diese Tät igkeit  

für  die Süd-Hansa. Die Süd-Hansa wird unmit telbar Eigentümerin 

der neu hergestel l ten Sachen. Sofern das von der Süd -Hansa 

beigestel l te Mater ial  nur einen  Tei l  der  neu hergestel l ten Sache 

ausmacht,  so wird die Süd-Hansa Miteigentümerin der neu 

hergestel l ten Sache und zwar zu dem Antei l ,  der dem  Verhältnis  

des Wertes der Beistel lung zum Wert des Gesamterzeugnisses 

entspr icht .  

  

14.2 Werkzeuge, Einr ichtungen und Maschinen sowie sonst iges 

Mater ial  der Süd-Hansa, welches dem Lieferanten zur 

Angebotsabgabe oder zur Durchführung eines Auftrages 

über lassen wurde, bleiben Eigentum der Süd-Hansa. Sie dürfen 

insbesondere nicht ,  ohne vorher ige schr i f t l iche Zust immung der 

Süd-Hansa, für  andere Zwecke verwendet oder Dr i t ten zugängl ich 

gemacht werden und sind stets mit  der er forder l ichen Sorgfalt  zu 

behandeln.   

 

 

§ 15 Kündigung 

 

15.1 Schuldet der L ieferant die Erbr ingung einer Werk leistung, so kann 

die Süd-Hansa den gesamten Vertrag oder Tei le desselben 

jederzeit  kündigen.  

  

15.2 Sofern der Lieferant die Kündigungsgründe  zu vertreten hat,  s ind 

ledig l ich d ie b is zum Zeitpunkt der Kündigung vertragsmäßig 

erbrachten, in s ich abgeschlossenen und nachgewiesenen 

Leistungen des Lieferanten zu vergüten, wenn diese für  die Süd -

Hansa zu verwerten sind.  Etwaige Schadenersatzansprüche der 

Süd-Hansa ble iben hiervon unberührt .  Dasselbe g i l t  für  den Fal l ,  

dass die Kündigung durch die Süd -Hansa ausgesprochen wird,  wei l  

der Lieferant zahlungsunfähig wird oder seine Zahlungen einstel l t  

oder einen Antrag auf  Eröf fnung des Insolvenzverfahrens,  des 

ger icht l ichen Vergleichsverfahrens über das Vermögen des 

Lieferanten oder eines seiner Inhaber/Gesel lschaf ter gestel l t  wird.  

 

15.3 Sofern der Lieferant die Kündigungsgründe nicht  zu vertreten hat, 

so ersetzt  die Süd-Hansa die bis zur Kündigung nachweisl ich 

entstandenen und unmit telbar aus dem Auftrag result ierenden 
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Ausgaben, ink lusive der Kosten, welche aus nicht  entsprechend 

lösbaren Verbindl ichkeiten bestehen. Darüber hinausgehende 

Erfül lungs- oder Schadenersatzansprüche stehen dem Lieferanten 

anläss l ich der Kündigung nicht  zu.   

 

§ 15 Prüfpfl ichten, Regelkonformität  

 

15.1 Der Lieferant ist  verpf l ichtet  zu prüfen, ob die von Ihm 

verwandten Stof fe,  Mischungen oder Erzeugnisse unter die EU -

Chemikal ienverordnung, Verordnung (EG) Nr.  1907/2006 –  

REACH Verordnung -   ( Im Folgenden:  REACH) fal len und hat  

s icherzustel len,  dass diese innerhalb seines Gewerkes den 

Vorgaben der REACH genügen. Dem Lieferanten o bl iegt  die 

Pf l icht ,  der Süd-Hansa die Richt l in ienkonformität  der von Ihm 

verwandten Stof fe,  Mischungen oder Erzeugnissen zu 

bestät igen, sowie sämtl iche zum sicheren Umgang 

erforder l ichen Informat ionen zur Verfügung zu stel len.  

 

15.2 Fal ls  es sich bei  den gel iefer ten Mater ial ien um Gefahrstof fe 

handelt ,  s ind unverzügl ich,  spätestens mit  der Anl ieferung, 

Sicherheitsdatenblät ter  nach der jewei ls gült igen 

Gefahrstof fverordnung sowie Gebrauchsanweisungen der ör t l ich 

zuständigen Baule itung zu übergeben.   

 

15.3 Der Lieferant verpf l ichtet  s ich zur Einhaltung der al lgemein 

anerkannten Regeln der Technik ,  insbesondere DIN-Normen, der 

der internat ional geltenden arbeitsrecht l ichen Mindeststandards ,  

sowie al ler  jewei ls  geltenden gesetzl ichen und behör dl ichen 

Best immungen und Anordnungen, insbesondere solcher der 

Bauordnungsbehörde, des TÜV, des Gewerbeaufsichtsamtes 

sowie der Berufsgenossenschaf t .    

 

 

§ 16 Vertraulichkeit  

 

16.1 Der Lieferant ist  verpf l ichtet ,  sämtl iche in Zusammenhang mit 

einer Beste l lung über lassen Geschäf tsunter lagen der Süd -Hansa 

streng vertraul ich zu behandeln .  Sie dürfen Dr i t ten gegenüber 

nur of fen gelegt  werden, wenn die Süd -Hansa der Offenlegung 

zuvor schr i f t l ich zugest immt oder wenn der L ieferant aufgrund 

gesetzl icher oder  behördl icher Vorschr i f t  zur Offenlegung 

verpf l ichtet  ist .  

  

16.2 Der Vertragsschluss ist  vertraul ich zu behandeln.  Der Lieferant 

und d ie Süd-Hansa verpf l ichten sich,  sämtl iche nicht  

of fenkundige geschäf t l ichen Einzelheiten,  welche ihnen 

aufgrund der vertragl ichen Bezieh ung bekannt geworden sind,  

als Geschäf tsgeheimnisse zu behandeln.   
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§ 17 Gerichtsstand 

 

Ist  der Lieferant Kaufmann im Sinne der §§ 1 f f .  HGB, jur ist ische 

Person des öf fent l ichen Rechts oder ein öf fent l ich -recht l iches 

Sondervermögen, ist  München ausschl ießl icher Ger ichtsstand .  

Dies g i l t  für sämtl iche sich aus oder im Zusammenhang mit dem 

jeweil igen Vertragsverhältnis ergebenden Streit igkeiten.  

 

 

§ 18 Anwendbares Recht  

 

Für die vor l iegenden AEB und a l le Rechtsbeziehungen zwischen 

der Süd-Hansa und dem Lieferanten, g i l t  das Recht  der 

Bundesrepubl ik  Deutschland unter  Ausschluss des UN -

Kaufrechts und der Kol l is ionsnormen des Internat ionalen 

Pr ivatrechts.  

 

 

§ 19 Schriftform 

 

Mündliche Nebenabreden und Zusagen durch Vertre ter oder 

Hi l fspersonen der Süd-Hansa bedürfen zu Ihrer W irksamkeit  der 

schr i f t l ichen Bestät igung der durch die Süd -Hansa. Dieses 

Formerfordernis  g i l t  auch für die Schr i f t formklausel .   

 

 

§ 20 Salvatorische Klausel  

 

Sol l te e ine oder mehrere Best immung(en) dieser Al lgemeinen 

Einkaufsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleiben die übr igen Best immungen gleichwohl  

rechtswirksam. Anstel le  der unwirksamen bzw. undurchführbaren 

Best immung gi l t  eine rechtswirksame Best immung als  

vere inbart ,  welche die dem von den Vertragsparteien Gewoll ten 

wir tschaf t l ich am nächsten kommt. Dasselbe g i l t  für  etwaige 

Lücken.   

    

 

  

 

 

 


